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Vorwort zur dritten Auflage

Die dritte Auflage aktualisiert das Lehrbuch umfassend und bringt es auf den Stand
von September 2017. Neu eingearbeitet wurden insbesondere:
n ausgewählte aktuelle Rechtsprechung,
n die Neubekanntmachung des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) zum

15.3.2015,
n zahlreiche neue Laufbahnverordnungen der einzelnen Ministerien,
n die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Durchführung beamtenrecht-

licher Vorschriften (BeamtVwV), die zum 1.7.2016 in Kraft getreten ist,
n Veränderungen in der Beurteilungsverordnung (BeurtVO) und den Beurteilungs-

richtlinien (BRL),
n Änderungen im Chancengleichheitsgesetz (ChancenG),
n Neuerungen im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG),
n die Aufhebung der Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) für Kommunalbeam-

te,
n die stufenweisen Besoldungserhöhungen in den Jahren 2017 und 2018
n sowie die Abschaffung der Eingangsbesoldungs-Absenkung, die ab dem

1.1.2018 wirksam wird.

Zudem wurde die Anzahl der Randnummern stark erhöht, damit der Anwender das
Werk künftig präziser zitieren kann.

Aus Platzgründen weggefallen ist das bisherige Kapitel 2 („Geschichtliche Entwick-
lung“). Rechtshistorisch Interessierte können es in der Vorauflage nachlesen.

Die vorliegende dritte Auflage wird erstmals von mir allein verantwortet. Co-Autor
Herbert Kienzler ist altersbedingt ausgeschieden. Herbert Kienzler hat dieses Werk
begründet und die zweite Auflage mit mir gemeinsam besorgt. Ich danke ihm sehr
herzlich für die fachlich stets kollegiale und menschlich höchst angenehme Zusam-
menarbeit. Ich werde mich bemühen, das Werk in seinem Sinne fortzuführen.

Ein besonderer Dank geht an Herrn Regierungsinspektor Daniel Schütterle, der die
Bürde des Korrekturlesens auf sich genommen hat.

Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus dem Kreis der Leserschaft bin
ich immer dankbar. Sie erreichen mich über meine Homepage
(www.stefan-stehle.de) oder per E-Mail (stehle@hs-kehl.de).

 

Stuttgart, im September 2017 Dr. Stefan Stehle
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ErzUrlVO Erziehungsurlaubsverordnung
EStG Einkommensteuergesetz
ESVGH Entscheidungssammlung des Hessischen Verwaltungsgerichts-

hofs und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg
EU Europäische Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
EUV Vertrag über die Europäische Union
EZulVOBW Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württemberg

f. folgende (Seite)
ff. folgende (Seiten)
FLVO Finanzlaufbahnverordnung: Verordnung des Finanz- und Wirt-

schaftsministeriums über die Errichtung von Laufbahnen und
weitere Laufbahnvorschriften für den Bereich der Finanzverwal-
tung vom 23.10.2012 (GBl. S. 574)

Fundstelle Die Fundstelle (Fachzeitschrift)
Fußn. Fußnote

G Gesetz
GABl. Gemeinsames Amtsblatt Baden-Württemberg
GBl. Gesetzblatt für Baden-Württemberg
gD gehobener Dienst
GemO Gemeindeordnung Baden-Württemberg
GG Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
GKÖD Gesamtkommentar Öffentliches Dienstrecht (siehe Literaturver-

zeichnis)
GKV Gesetz über den kommunalen Versorgungsverband BW
GKZ Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
GPAG Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz
grds. grundsätzlich

h.M. herrschende Meinung
hD höherer Dienst
HNTVO Hochschulnebentätigkeitsverordnung
Hrsg. Herausgeber

i.V.m. in Verbindung mit
IM Innenministerium
i.S.d. im Sinne des/der
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JArbEhr-
StärkGBW

Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit

JURA Juristische Ausbildung (Fachzeitschrift)
JuS Juristische Schulung (Fachzeitschrift)

KPD Kommunistische Partei Deutschlands
KSchG Kündigungsschutzgesetz
K.u.U. Kultus und Unterricht (Amtsblatt des Kultusministeriums Baden-

Württemberg)

LBeamtVGBW Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg
LBesGBW Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg
LBesO Landesbesoldungsordnung (vgl. die Anlagen 1 bis 5 zum

LBesGBW)
LBG Landesbeamtengesetz Baden-Württemberg
LDG Landesdisziplinargesetz
LDSG Landesdatenschutzgesetz
LFGG

LGebG

Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit

Landesgebührengesetz
LHG Landeshochschulgesetz
LHO Landeshaushaltsordnung
lit. litera (Buchstabe)
LKrO Landkreisordnung Baden-Württemberg
LNTVO Landesnebentätigkeitsverordnung
LPA Landespersonalausschuss
LplG Landesplanungsgesetz
LPVG Landespersonalvertretungsgesetz
LRKG Landesreisekostengesetz
LTGVO Landestrennungsgeldverordnung
LUKG Landesumzugskostengesetz
LV BW Landesverfassung Baden-Württemberg
LVO Laufbahnverordnung
LVO-Eich Laufbahnverordnung eichtechnischer Dienst: Verordnung des Fi-

nanz- und Wirtschaftsministeriums über die Einrichtung von
Laufbahnen des eichtechnischen Dienstes vom 1.7.2014 (GBl.
S. 368)

LVO-IM Laufbahnverordnung des Innenministeriums: Verordnung des In-
nenministeriums über die Einrichtung von Laufbahnen vom
9.7.2013 (GBl. S. 221)

LVO-JuM Laufbahnverordnung des Justizministeriums: Verordnung des
Justizministeriums über die Einrichtung von Laufbahnen vom
5.11.2014 (GBl. S. 614)

LVO-KM Laufbahnverordnung des Kultusministeriums: Verordnung des
Kultusministeriums über die Laufbahnen seines Geschäftsbe-
reichs vom 10.1.2012 (GBl. S. 13)

LVO-MLR Laufbahnverordnung des Landwirtschaftsministeriums: Verord-
nung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz über die Einrichtung von Laufbahnen vom 11.4.2014
(GBl. S. 220)

22 Abkürzungsverzeichnis



LVO-MVI Laufbahnverordnung des Verkehrsministeriums: Verordnung des
Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über die Einrichtung
von Laufbahnen vom 7.7.2014 (GBl. S. 443)

LVO-MWK Laufbahnverordnung des Wissenschaftsministeriums: Verord-
nung des Wissenschaftsministeriums über die Einrichtung von
Laufbahnen und weitere Laufbahnvorschriften für den Wissen-
schafts- und Kunstbereich vom 21.11. 2014 (GBl. S. 694)

LVOPol Polizei-Laufbahnverordnung: Verordnung des Innenministeriums
über die Einrichtung von Laufbahnen der Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten vom 26.11.2014 (GBl. S. 736)

LVO-SM Laufbahnverordnung des Sozialministeriums: Verordnung des
Sozialministeriums über die Einrichtung von Laufbahnen vom
24.11.2014 (GBl. S. 713)

LVO-UM Laufbahnverordnung des Umweltministeriums: Verordnung des
Umweltministeriums über die Einrichtung von Laufbahnen vom
26.11.2014 (GBl. S. 743)

LVwVfG Landesverwaltungsverfahrensgesetz
LVwZG Landesverwaltungszustellungsgesetz
mD mittlerer Dienst
MTArb Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und

der Länder
MuSchVO Mutterschutzverordnung
mwN mit weiteren Nachweisen

NJW Neue Juristische Wochenschrift (Fachzeitschrift)
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands
Nr. Nummer
Nrn. Nummern
NRW Nordrhein-Westfalen
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht - Rechtsprechungsreport

(Fachzeitschrift)
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht

ÖGDG Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Baden-Würt-
temberg

OVG Oberverwaltungsgericht

PersV Die Personalvertretung (Fachzeitschrift)

RiA Recht im Amt (Fachzeitschrift)
Rn. Randnummer
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S. Seite
SchwbVwV Gemeinsame Verwaltungsvorschrift aller Ministerien und des

Rechnungshofs über die Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen in der Landesverwaltung vom 24.06.2013 (GABl. S. 322),
Az.: 32-5116-128.1.

SchGBW Schulgesetz für Baden-Württemberg
SGB (z.B.) IX Sozialgesetzbuch (z.B.) Neuntes Buch
SGG Sozialgerichtsgesetz
sog. sogenannte, sogenannter
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
str. streitig

ThürVBl Thüringer Verwaltungsblätter (Fachzeitschrift)
TV-L Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder
TVöD Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst
TzBfG Teilzeitbeschäftigungs- und Befristungsgesetz

u.a. unter anderem
Urt. Urteil
usw. und so weiter

v. vom
VA Verwaltungsakt
VBlBW Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg (Fachzeitschrift)
VG Verwaltungsgericht
VGH Verwaltungsgerichtshof
vgl. vergleiche
VO Verordnung
VV Verwaltungsvorschrift(en)
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwV Verwaltungsvorschrift(en)
VwV-Beurteilung
Pol

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die dienstli-
che Beurteilung der Beamten und Beamtinnen des Polizeivoll-
zugsdienstes vom 21.12.2010 (GABl. 2011, S. 2), Az.:
3-0300.4/97

VwV-LBG Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Durchführung
des LBG

WRV Weimarer Reichsverfassung

z.B. zum Beispiel
ZBR Zeitschrift für Beamtenrecht
ZDG Zivildienstgesetz
ZfPR Zeitschrift für Personalrecht
Ziff. Ziffer
ZTR Zeitschrift für Tarifrecht
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Recht des öffentlichen Dienstes –
Beamtenrecht

Begriff des öffentlichen Dienstes

Der Begriff öffentlicher Dienst wird sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als
auch in zahlreichen Rechtsvorschriften (z.B. Art. 33 Abs. 4 und 5 GG, Art. 77 LV, § 60
LBG) verwendet. Eine allgemeingültige Definition kann es daher nicht geben. Soweit
er in Rechtsnormen vorkommt, sind Sinn und Zweck des jeweiligen Gesetzes zur
Auslegung heranzuziehen. Im Regelfall bezeichnet man als öffentlichen Dienst die
Tätigkeit im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechts. Zum öf-
fentlichen Dienst zählen danach1 alle berufsmäßig beim Bund, bei den Ländern, den
Landkreisen, Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts beschäftigten Personen2.

Für die Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst ist somit nicht auf die vom Bedienste-
ten wahrgenommene Tätigkeit – etwa deren öffentlich-rechtliche oder privatrechtli-
che Natur – abzustellen; maßgeblich ist vielmehr die Rechtsform des Dienstherrn
bzw. Arbeitgebers. Damit sind Angehörige des öffentlichen Dienstes alle Beam-
ten, Richter, Berufssoldaten sowie alle Arbeitnehmer im Dienst einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts. So ist etwa ein Bediensteter eines Land-
kreises oder eines gemeindlichen Eigenbetriebs im öffentlichen Dienst beschäftigt
(denn der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit; Arbeitgeber bzw.
Dienstherr des dortigen Personals ist die Gemeinde). Dagegen zählen die Arbeitneh-
mer eines kommunalen Versorgungsbetriebs, der in Form einer juristischen Person
des Privatrechts (z.B. einer GmbH) betrieben wird, nicht zum öffentlichen Dienst,
denn Arbeitgeber dieser Bediensteten ist die privatrechtliche Gesellschaft, hier also
die GmbH.

Nicht zum öffentlichen Dienst gehören die zahlreichen ehrenamtlich Tätigen wie
z.B. Gemeinderäte und Schöffen. Diese Personengruppen sind nämlich nicht berufs-
mäßig beschäftigt. Regierungsmitglieder, beispielsweise den Ministerpräsidenten
oder die Minister wird man ebenfalls nicht zum öffentlichen Dienst im engeren Sinn
zählen können, da sie in keinem Dienstverhältnis, sondern in einem durch die Ver-
fassung und durch besondere Gesetze geregelten öffentlich-rechtlichen Amtsver-
hältnis stehen (vgl. § 1 Ministergesetz Baden-Württemberg). Einen Sonderstatus
nehmen auch Abgeordnete ein. Sie verrichten keinen Dienst, sondern üben das öf-
fentliche Amt eines frei gewählten, weisungsunabhängigen Volksvertreters aus.

Kapitel 1

I.

1 Dies entspricht der Legaldefinition des § 15 Abs. 2 ArbplSchG: „Öffentlicher Dienst im Sinne dieses Ge-
setzes ist die Tätigkeit im Dienste des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde (eines Gemeindeverban-
des) oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände
von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren
Verbänden.“

2 Franke in GKÖD I K § 1 BBG Rn. 2 ff. nennt dies den öffentlichen Dienst im weiteren Sinn; er unterschei-
det hiervon den Begriff des öffentlichen Dienstes im engeren Sinn, der vor allem Art. 33 Abs. 5 GG zu-
grunde liegt: Dort sei mit „Recht des öffentlichen Dienstes“ nur das Beamtenrecht gemeint.
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Schaubild Nr. 1: Öffentlicher Dienst

Öffentlicher Dienst 

Beamte, Richter, Soldaten 

Rechtsgrundlage: 
öffentlich-rechtliches 

Dienst- und Treueverhältnis 

Arbeitnehmer 

Rechtsgrundlage: 
privatrechtlicher 
Arbeitsvertrag 

Aufgaben und Bedeutung des öffentlichen Dienstes

Die Aufgaben des öffentlichen Dienstes beschränken sich heute längst nicht mehr
auf nur eingreifende und überwachende Staatstätigkeiten, so wie sie beispiels-
weise noch für die Polizei oder die Steuerverwaltung typisch sind. Die vom Grund-
gesetz verlangte Verwirklichung eines sozialen Rechtsstaates sowie die vielfältigen
Anforderungen, die die moderne Industrie-, Dienstleistungs- und Informationsgesell-
schaft an das Gemeinwesen stellt, haben zu einer starken Ausweitung der Staats-
aufgaben geführt (z.B. soziale Dienste, staatliches Gesundheitswesen, Leistungen
im Schul- und Bildungsbereich, Verkehrsentwicklung und sonstige Infrastrukturmaß-
nahmen, Umweltvorsorge, Datensicherheit). Als Folge dieser Entwicklung ist der öf-
fentliche Dienst zum wesentlichen Teil eine planende, steuernde und Leistungen
gewährende Verwaltung.

Die erhebliche Zunahme staatlicher Aufgaben hat zu einem starken Anwachsen der
Beschäftigungszahlen im öffentlichen Dienst geführt: Waren 1913 in Deutschland
bei rund 60 Millionen Menschen ca. 730.000 Personen im öffentlichen Dienst tätig,
so sind es derzeit (Stand 30.6.2015) bei rund 82 Millionen Staatsbürgern etwa 4,65
Millionen (davon allerdings rund 1,27 Millionen Teilzeitbedienstete)3. Im öffentlichen
Dienst in Baden-Württemberg waren am Stichtag 30.06.2015 insgesamt
rund 554.000 Bedienstete beschäftigt, davon ca. 311.000 (56 Prozent) im Landes-
dienst und etwa 226.000 (41 Prozent) im Dienst von Kommunen und Kommunalver-
bänden. Rund 216.600 der genannten 554.000 Bediensteten sind Beamte (39 Pro-
zent); d.h. die Mehrheit von 337.700 Bediensteten (61 Prozent) ist im Arbeitsverhält-
nis beschäftigt4. Die Bemühungen der Politik, angesichts der mit diesen Beschäftig-
tenzahlen verbundenen hohen Personalausgaben (u.a. Pensionslasten für Beamte)
Stellen im öffentlichen Dienst abzubauen, hatten bisher nur geringen Erfolg – vor al-
lem wegen der Fülle und Wichtigkeit der Aufgaben, die der Verwaltung obliegen.

So dringend ein sparsamer Umgang mit Steuergeldern auch in der Personalwirt-
schaft ist: Die Personalstärke des öffentlichen Dienstes kann nicht einseitig an den
Personalkosten ausgerichtet werden. Eine funktionierende Verwaltung setzt eine
ausreichende Ausstattung mit sächlichen und personellen Mitteln voraus. Es ist

II.

3 Quelle: Statistisches Bundesamt: www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/06
/PD16_214_741.html (zuletzt abgerufen am 15.8.2017)

4 Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_
Berichte/392815001.pdf (zuletzt abgerufen am 15.8.2017)

28 Kapitel 1  Recht des öffentlichen Dienstes – Beamtenrecht

2

3



von der Verfassung vorgegeben, dass die Verwaltung und somit der öffentliche
Dienst im demokratischen Rechtsstaat verpflichtet ist, seine Staatsaufgaben als Teil
der Exekutive unter Einhaltung der rechtsstaatlichen Prinzipien – erwähnt seien nur
Vorbehalt und Vorrang des Gesetzes, Beachtung der Grundrechte und fehlerfreie Er-
messensausübung – zu gewährleisten. Dazu benötigt der Staat Bedienstete in genü-
gender Zahl und mit der jeweils einschlägigen Ausbildung und Befähigung. Nicht
selten erfordert die Verwirklichung der von der jeweiligen Regierung (meist) im Weg
der Gesetzgebung angesteuerten politischen Ziele noch zusätzliches Personal. Bei-
spielsweise ist eine angestrebte größere Polizeipräsenz auch auf dem flachen Land,
wenn andere Maßnahmen (z.B. Umstrukturierungen, Erhöhung der Arbeitszeit) aus-
gereizt sind, nur mit einer ausreichenden Zahl von Polizeibeamten zu erreichen. Glei-
ches gilt etwa für die benötigte Zahl von Lehrern, wenn die Politik das Ziel verfolgt,
mithilfe kleinerer Schulklassen die Qualität des Unterrichts zu verbessern.

Die Existenz einer fachlich versierten und gut funktionierenden Verwaltung ist für
eine rechtsstaatliche Demokratie von großer Wichtigkeit. Hierin liegt auch die
Rechtfertigung für das Berufsbeamtentum5. Es gewährleistet aufgrund seiner be-
sonderen Treuepflicht (vgl. Art. 33 Abs. 4 und 5 GG) am ehesten eine von Solidität,
Fachkunde, Sachlichkeit und Unparteilichkeit geprägte Verwaltung. Im Wechsel-
spiel der politischen Kräfte bildet das Berufsbeamtentum ein beständiges neutrales
Element, welches den Verfassungsgrundsätzen der Rechts- und der Sozialstaatlich-
keit verpflichtet ist.

Das Berufsrecht des öffentlichen Dienstes

Für die im öffentlichen Dienst Beschäftigten gibt es kein einheitliches Dienstrecht.
Grund hierfür ist die überkommene und durch den Funktionsvorbehalt des Art. 33
Abs. 4 GG6 verfassungsrechtlich vorgegebene Aufteilung des Personals in zwei gro-
ße Gruppen von Staatsbediensteten mit unterschiedlich ausgeprägten Dienstverhält-
nissen. Die Beamten, Richter und Soldaten stehen zu ihrem Dienstherrn in einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis. Dagegen wird das Beschäftigungs-
verhältnis der Arbeitnehmer (Angestellten und Arbeiter) im öffentlichen Dienst durch
privatrechtlichen Arbeitsvertrag begründet (siehe Schaubild Nr. 1 unter Rn. 2 und
Schaubild Nr. 2 unter Rn. 6).

Die Regelung des Berufsrechts der Beamten erfolgt durch das Beamtenrecht, ins-
besondere durch Bundes- und Landesbeamtengesetze (z.B. BBG, BeamtStG, LBG,
LBesGBW, LDG)7. Die Normierung der Rechtsverhältnisse der ebenfalls zum öffentli-
chen Dienst zählenden Richter und Soldaten ist vor allem im Deutschen Richterge-
setz und in den Landesrichtergesetzen bzw. im Soldatengesetz zu finden; auf diese
Berufsgruppen wird hier nicht näher eingegangen.

Das Beamtenrecht ist Teil des öffentlichen Rechts; im Wesentlichen zählt es zum
besonderen Verwaltungsrecht.

III.

5 Siehe hierzu die Ausführungen zum Funktionsvorbehalt unter Rn. 9 und 48.
6 Vgl. zum Funktionsvorbehalt Rn. 9 und 48.
7 Näheres zu den Rechtsquellen des Beamtenrechts unter Rn. 9 ff..

Kapitel 1  Recht des öffentlichen Dienstes – Beamtenrecht 29

4


